
 

 
Dok. Nr. 812 Peter Fritschi 24.01.2019 

 
 

 

Parkplatz-Reglement 
 
 

Teil E. Rettungsdienst 

Hinweis 

Die Bestimmungen im Parkplatz-Reglement (PPR), Teil A, sind allgemein gültig und für alle 

Besuchergruppen verpflichtend. 

 

1. Definition 

Als Rettungsdienst gelten Fahrzeuge von Sanität, Rettungsdienst, Krankenwagen und 

Bestattung. 

 

2. Parkplatzangebot und Preise 

Für den Rettungsdienst stehen, abhängig vom Standort, speziell ausgeschilderte 

Parkplätze zur Verfügung. Die Rettungsdienste sind angewiesen diese Parkplätze zu 

benutzen, denn die Abläufe für Notsituationen sind entsprechend darauf ausgerichtet.  

 

Die Parkplätze für den Rettungsdienst sind kostenlos. 

 


